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Zuschrift«)
an den hochgeehrten Erziehungsoiresà des Zlantons Neri».

Herr Erziehungsdirektor!
Wenn aus wohlbekannten Ursachen in den letzten Jahren sich

allerdings eine Mißstimmung kund gab unter der Lehrerschaft; wenn mancher

Lehrer mit düsterm Blicke in die Zukunft schaute; andere einen Stand
verließen, der nicht einmal die nöthigen Existenzmittel für eine Familie
darbot; endlich aus den Schicksalen früherer Entwürfe kein günstiges
Prognostiken für diesen Entwurf erwartet werden durfte, so überraschte es

um so mehr, als Ihr dem Großen Rathe vorgelegte Entwurf von
demselben in allen seinen wesentlichen Bestimmungen auch angenommen wurde.

Diese erfreuliche Christbescheerung welche deu Lehrern durch die Besol-
dungsminima in Aussicht gestellt ist, hat die bescheidenen Wünsche der

Lehrer befriedigt, ihren Muth auf's Neue entflammt, treu zu wirken in
ihrem schweren vielfach verkannten Beruf für Gott und Vaterland, und
von einem Ende des Kaittons zum andern schlagen die Lehrerherzen warm
für Sie; denn der vorgelegte, nun zum ersten Mal berathene Entwurf
gibt gleich Zengniß, wie schr Ihnen, hochgeachteter Herr Erziehungsdirck-
tor, die Hebung des Volksschulwesens am Herzen liegt, als auch die

gerechten und billigen Wünsche der Lehrer alle Berücksichtigung erhielten.
Dieß ist es denn auch, was ^as Komite der oberländischen Lehrerversamm-
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King bewog, Ihnen, Herr ErziehungSvirektor! unsern wärmsten Dank

darzubringen, denn wir wissen gar zu gut, daß die günstige Aufnahme des

Entwurfs großentheils Ihrem Wirken zuzuschreiben ist. Besonders ist eS

die Raschhcit, mit welcher Sie den Entwurf im Laufe vergangenen Jahres

durch alle die vorberathenden Behörden passiren ließen; die Umsicht
und Klugheit in der Auswahl des günstigsten Momentes zur Vorlage vor
den Großen Rath; so wie endlich, die Energie und Beharrlichkeit, mit
welcher Sie dcn Entwurf gegenüber den Angriffen auf denselben vcrthei-
digteu, was unsere Bewunderung und unsern Dank gegen Sie hervorrief.
Möge nun der Entwurf auch seine zweite Feuerprobe bestehen und recht

bald in Krast treten; den Lehrern zur Freude, der Schule zum nachhaltigsten

Segen werden!

Indem wir nochmals Ihnen, Tit., im Namen der sämmtlichen Lehrer
deS Oberlandes herzlich danken, zeichnen mit wahrer Hochachtung!

Erlenbach, den 9. Januar 1859.

Namens der oberländischen Lehrerversammlung,

für das beauftragte Komite:

Ter Pr sident: siZ. M. Juze er, Lchrer.
Dcr Sekretär: C. Wvttenbach, Lehrer.

Reglement ftr die Bezirksschulpflegen in Baselland.

Das vom RegierungSrath beschlossene Reglement für die Bezirks-

schulpflegen lautet:
L.. Allgemeine Vorschriften.

§ 1. Die Bezirksschulpflege versammelt sich im Bezirksschnllokale

regelmäßig vierteljährlich einmal und zwar in den Monaten März, Juni,
September und Dezember und außerdem, so oft die Geschäfte eS erfordern.

Sie hat das Recht, die Vezirkslehrer in ihre Sitzung zu berufen,

um über spezielle Gegenstände oder Geschäfte Bericht oder Auskunft zu

geben, und die Lehrer sind verpflichtet, einem derartigen Rufe jeweilen

Folge zu leisten.

§ 2. Um einen gültigen Beschluß zu fassen, ist die Mitwirkung
wenigstens dreier Schulpflcgemitglieder erforderlich.

§ 3. Jede Schnlpflege führt über ihre Verhandlungen ein Protokoll

und läßt dieses, so wie alle Ausfertigungen, in ihrem Namen durch

den Präsidenten und den Schreiber unterzeichnen.
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